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Sanierungsscheck fur Private 2012
Befristete Forderungsaktion im Rahmen der Sanierungsoffensive

Gefordert werden thermische Sanierungen im privaten Wohnbau fiir Gebaude, die alter als 20\
Jahre sind. Férderungsfahig sind die Dammung von AuRenwanden und Gescholdecken, die
Erneuerung von  Fenstern und  AuRentiren sowie die Umstellung von
Warmeerzeugungssystemen auf erneuerbare Energietrager.

Einreichen kdnnen ausschlief3lich nattirliche Personen.

Die Forderungsaktion 2012 startet mit 1. Februar 2012 mit der Verdffentlichung der
Forderungskriterien und der entsprechenden Informationsmaterialien. Einreichungen sind
zwischen 20.02.2012 und 31.12.2012 mdglich.

Die Foérderung betragt bis zu 20% der forderungsfahigen Kosten bzw. maximal 5.000 Euro fir die thermische
Sanierung und maximal 1.500 Euro fir die Umstellung des Wéarmeerzeugungssystems. Bei Verwendung von
Dammstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. mit Umweltzeichen kann ein Zuschlag von 500 Euro in

\Anspruch genommen werden. J

Wer kann eine Forderung beantragen?

Der Sanierungsscheck richtet sich an folgende Zielgruppen:
e (Mit-)Eigentumer/innen, Bauberechtigte oder Mieter/innen eines Ein- oder Zweifamilienhauses
e Wohnungseigentimer/innen und Mieter/innen von Wohnungen im mehrgeschofligen Wohnbau

Pro Antragsteller/in kann nur eine Férderung beantragt werden. Weiters kann auch pro Objekt nur ein
Forderungsantrag gestellt werden. Mit ,Objekt* ist das Einfamilienhaus oder die einzelne Wohnung in einem
Zweifamilienhaus oder im mehrgescholigen Wohnbau gemeint. Eine Forderung ist nur fir Objekte im Inland
moglich.

Was wird gefordert?

Gefordert werden thermische Sanierungen bestehender Gebaude, die alter als 20 Jahre sind (Datum der
Baubewilligung vor dem 01.01.1992).

Die férderungsfahigen Kosten setzen sich aus den Kosten fir das Material, die Montage sowie fir die Planung
(inkl. Energieausweis) zusammen. Beachten Sie dazu auch das Informationsblatt ,Férderungsfahige Kosten® auf
www.sanierungsscheck2012.at. Reine Materialkosten ohne Montagenachweis eines Professionisten kénnen
nicht geférdert werden.

4 Forderungsfahige Projekt(teile)
e Dammung der AuRenwande
e Dammung der obersten GeschoRdecke bzw. des Daches
e Dammung der untersten Geschof3decke bzw. des Kellerbodens
e Sanierung bzw. Austausch der Fenster und AuRentiiren

e Umstellung des Warmeerzeugungssystems (Einbindung einer thermischen Solaranlage in das
bestehende Heizungssystem, Umstieg auf ein Holzzentralheizungsgerat, Einbau einer Warmepumpe)

Version 01/2012 Seite 1 von 6



Welche Voraussetzungen mussen fur eine Forderung erfullt werden?

Im Rahmen der Férderungsaktion werden MaRRnahmen in umfassende Sanierungen und Teilsanierungen mit
unterschiedlich hoher Reduktion des Heizwarmebedarfs eingeteilt.

Bei einer umfassenden thermischen Sanierung darf ein bestimmter Wert des Heizwarmebedarfs nicht
Uberschritten werden. Erreichen Sie mit lhren Sanierungsmallnahmen die Kriterien einer umfassenden
Sanierung nicht, kénnen Sie fir eine Teilsanierung eine Forderung beantragen. Die Voraussetzungen daflr
sind die Reduktion des Heizwarmebedarfs um einen bestimmten Prozentsatz und die Einhaltung definierter
U-Werte fur die einzelnen Gebaudeteile.

=
e
—
- —1

Nahere Informationen zu den jeweiligen Forderungsbedingungen finden Sie in nachfolgender Tabelle:

MaRRnahme Ausmal der Sanierung Bedingungen

Umfassende max. zulassiger HWB fur einen guten
Sanierung Standard ist abhangig vom A/V-Verhéltnis?
des Gebaudes:

o fUr ein A/V-Verhaltnis > 0,8 gilt max.

Reduktion des Heizwarmebedarfs 75 kWh/m?a

(HWB)" auf einen guten Standard
o fUr ein A/V-Verhaltnis < 0,2 gilt max.
35 kWh/m?a

o flir A/V-Verhaltnis zwischen < 0,8 und
2 0,2 siehe Tabelle "HWB-Grenzwerte"
auf www.sanierungsscheck2012.at

Teilsanierung 30% e Dadmmung der AuRenwande:
Reduktion des HWB um min. 30 % U-Wert max. 0,25 W/m?K

o Dammung der obersten GeschoRRdecke
bzw. des Daches:
U-Wert max. 0,20 W/m?K

Teilsanierung 20%

Reduktion des HWB um min. 20%

e Dammung der untersten
GeschoRdecke bzw. des Kellerbodens:

Teilsanierung 10% U-Wert max. 0.35 W/m?K
nur im .

mehrgeschoRigen Reduktion des HWB um min. 10%; e Sanierung bzw. Austausch der Fenster
Wohnbau und AuBentiren:

U-Wert max. 1,35 W/m2 K

" HWB: kWh/m?a 2 Oberflachenvolumsverhaltnis

Eine Umstellung des Warmeerzeugungssystems ist ebenfalls forderungsfahig. Voraussetzung fiir eine
Forderung ist, dass das Bestandsgebaude entweder bereits dem guten Standard einer umfassenden
Sanierung entspricht (Details siehe Tabelle oben) oder gleichzeitig eine férderungsfahige thermische
Sanierungsmalnahme  durchgefihrt wird. Forderungsfahige Warmeerzeugungssysteme umfassen
Solarkollektoren, Holzzentralheizungsgerate und Warmepumpen. Naheres zu den Férderungsbedingungen
finden Sie in nachstehender Tabelle:
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Warmeerzeugungs-

system Bedingungen

¢ eingesetzte Kollektoren entsprechen der ,Solar-Keymark-Richtlinie®

(www .estif.org/solarkeymark)
Solarkollektor
« min. Bruttokollektorfliche 15 m? (mehrgeschoRiger Wohnbau:

Bruttokollektorfliche/Wohneinheit < 15 m? méglich)

e im Volllastbetrieb Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie
(UZ 37) des Lebensministeriums; Liste der férderungsfahigen Kesseltypen:
www.sanierungsscheck2012.at

Holzzentral-
heizungsgeréat

e bei Ein-/Zweifamilienhdusern sind nur Kessel < 50 kW férderungsfahig

Warmepumpe e Jahresarbeitszahl muss mindestens 4 betragen

Wie hoch ist die Forderung?

Die Forderung wird in Form eines einmaligen, nicht rickzahlbaren Investitionskostenzuschusses in der Héhe
von maximal 20 % der férderungsfahigen Investitionskosten (bei Wohnungseigentum/-miete bezogen auf den
aliguoten Anteil der férderungsfahigen Investitionskosten je Wohneinheit bzw. maximal im AusmafR der
Mietzins-/Entgelterh6hung bei  Mietwohnungen) vergeben. Abhangig von der durchgefihrten
Sanierungsmaflnahme und der daraus resultierenden Reduktion des Heizwarmebedarfs gelten dartber hinaus
die folgenden maximalen Forderungshéhen:

MalRnahme max. Forderungshdhe Zuschlag

(im mehrgeschossigen Verwendung von Dammstoffen aus

Wohnbau pro Wohneinheit)

nachwachsenden Rohstoffen oder mit

Umweltzeichen

Umfassende Sanierung 5000 Euro
Teilsanierung 30%
sanierung U 3.000 Euro
500 Euro
Teilsanierung 20%
2.000 Euro
Teilsanierung 10%
) ) 1.000 Euro
nur im mehrgeschoRigen Wohnbau
Umstellung Wéarmeerzeugungssystem
) L 1.500 Euro
Ein- und Zweifamilienhauser
Umstellung Warmeerzeugungssystem
_ 1.000 Euro
mehrgeschofiger Wohnbau

Die endgiltige Fo6rderungssumme wird nach Umsetzung der MaRnahmen wund Vorlage der
Endabrechnungsunterlagen ermittelt und ausbezahlt.
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DENKMALGESCHUTZTE GEBAUDE - fiir diese gelten besondere Férderungsvoraussetzungen.

Die durchgefiihrten MaBnahmen mussen aus denkmalpflegerischer Sicht fiir das Bauwerk ,vertretbar
.sein. Um dies nachzuweisen, ist gemeinsam mit dem Foérderungsantrag die Bestatigung des
Bundesdenkmalamtes (Formblatt ,Denkmalschutz Sanierungsscheck 2012%) lber die geplante(n)
MaRnahme(n) zu Gbermitteln.

Bei einer thermischen Sanierung von denkmalgeschitzten Gebauden betragt die Férderung bis zu
20 % der foérderungsfahigen Kosten bzw. maximal 3.000 Euro. Als Nachweis zur Reduktion des
Heizwarmebedarfs ist bei Antragstellung der Formularanhang ,Technische Details Denkmalschutz®
vorzulegen. Die Vorlage eines Energieausweises ist nicht notwendig.

Wird durch die thermische Sanierung eines denkmalgeschitzten Gebaudes eine Reduktion des
Heizwarmebedarfes auf einen guten Standard erreicht (Details siehe Tabelle Seite 2 — Umfassende
Sanierung), betragt die Forderung bis zu 20 % der forderungsfahigen Kosten bzw. maximal
5.000 Euro. In diesem Fall ist ein Energieausweis vorzulegen. Die daraus resultierenden Werte sind
fur die Antragstellung vom Energieausweisersteller im Formularanhang ,Technische Details
Energieausweis® einzutragen und gutachterlich zu bestatigen.

Fir die erhohten Investitions- und Planungskosten im Zuge der Sanierung von denkmalgeschiitzten
Gebauden wird jedenfalls ein Bonus von 2.000 Euro gewahrt. Eine zusatzliche Foérderung von
1.500 Euro kann fir die Umstellung des Warmeerzeugungssystems, ein Bonus von zusatzlich
500 Euro fur die Verwendung von Dammstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen oder mit
Umweltzeichen beantragt werden.

Was ist bei der Antragstellung zu beachten?

e Der Foérderungsantrag muss zwischen dem 20.02.2012 und 31.12.2012 vollstandig ausgefullt und mit
allen geforderten Beilagen bei einer der genannten Bausparkassen einlangen. Sollten die zur Verfligung
stehenden Forderungsmittel vor Ende der Einreichfrist ausgeschopft sein, kann eine vorzeitige
Beendigung der Férderungsaktion und damit der Einreichmoglichkeit vom BMWFJ und vom BMLFUW
festgelegt werden.

e Der Férderungsantrag hat Angaben zu den geplanten Maflnahmen und den daflr veranschlagten Kosten
(auf Basis der beizulegenden Kostenvoranschlage) zu enthalten. Diese mussen durch den/die
Antragsteller/in unter Berlcksichtigung des Informationsblattes ,Forderungsfahige Kosten“ eingetragen
werden. Kostenvoranschlage werden bei Antragstellung keiner Detailprifung unterzogen, sondern
dienen lediglich dem Nachweis der geplanten MaRnahmen. Die Berechnung der Férderungshéhe basiert
auf lhren Angaben (Kosten u. MaBnahmen) im Antragsformular.

o Die energetische Ausgangssituation fir das Sanierungsobjekt bei Antragstellung und die Erfillung der
Férderungsvoraussetzungen sind mit Hilfe eines Energieausweises (It. ONORM H 5055 und Richtlinie
2002/91/EG o. 2010/31/EU) darzustellen. Dies ist im Antragsformular unter ,Technische Details
Energieausweis“ von einer zur Ausstellung von Energieausweisen befugten Person gutachterlich zu
bestatigen. Der Energieausweis ist dabei flir das zu sanierende Gesamtobjekt auszustellen. Wird ein
Fenstertausch fur einzelne Wohnungen umgesetzt, ist der Energieausweis fir die jeweilige Wohnung zu
berechnen. Diese Voraussetzungen gelten nicht fur denkmalgeschuitzte Gebaude, auRer es wird um eine
umfassende Sanierung angesucht.

o Die Lieferung von Materialien und die Umsetzung der geférderten MalRnahmen muissen zwischen dem
Zeitpunkt der Antragstellung und dem 31.12.2013 erfolgen. Bis spatestens 31.03.2014 muss die
Endabrechnung inklusive aller geforderten Unterlagen bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
einlangen. Rechnungen mussen auf den/die Forderungsnehmer/in ausgestellt sein.

¢ Die antragsgemafe Umsetzung des Projekts ist bei Endabrechnung durch den/die Férderungsnehmer/in
zu bestatigen. Wenn die Umsetzung vom Foérderungsantrag abweicht, ist die Abweichung im
Endabrechnungsformular, Seite 2 unter Punkt ,Tatsachlich durchgefihrte MaRnahmen®, darzustellen
sowie die Erfillung der Forderungsvoraussetzungen von einer zur Ausstellung von Energieausweisen
befugten Person gutachterlich nachzuweisen. Bei denkmalgeschitzten Gebauden sind im Bedarfsfall die
durchgefuhrten MalRnahmen vom Bundesdenkmalamt zu bestatigen.
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MEHRGESCHOSSIGER WOHNBAU - hier gelten besondere Férderungsvoraussetzungen.

Bei Wohnungseigentum

e Fur die Sanierung des gesamten Wohnbaus muss entweder ein einstimmiger Beschluss oder ein
nicht mehr anfechtbarer Mehrheitsbeschluss der Eigentimergemeinschaft fir die Durchfiihrung
der MaRBnahmen vorliegen. In diesem Fall kdénnen die Rechnungen auch auf die
Wohnungseigentiimergemeinschaft lauten.

e Der Antrag kann in Form eines Sammelantrages bei einer der Bausparkasse eingereicht werden.

e Liegt fir die Sanierung kein einstimmiger Beschluss bzw. kein nicht mehr anfechtbarer
Mehrheitsbeschluss vor, kdnnen Sie fur Ihre Wohnung nur einen Férderungsantrag fir den Tausch
der Fenster und/oder AuRentlren stellen.

Bei Mietwohnungen

e Fir die Sanierung des gesamten Wohnbaus muss eine zwischen Vermieter und allen Mietern
einstimmig abgeschlossene Sanierungsvereinbarung iiber die befristete Erhdhung des Mietzinses
bzw. Entgelts vorliegen und im Zuge der Antragstellung Gbermittelt werden. In diesem Fall kbnnen
die Rechnungen auch auf den Gebaudeeigentiimer lauten.

e Der Antrag muss in Form eines Sammelantrages bei einer der Bausparkasse eingereicht werden.

o Liegt fur die Sanierung keine Sanierungsvereinbarung vor, konnen Sie fur lhre Wohnung nur einen
Forderungsantrag fir den Tausch der Fenster und/oder AuRentiiren stellen.

Verwenden Sie fiir die Antragstellung das dafir vorgesehene Antragsformular ,MehrgeschoRiger
Wohnbau! Bei Sammelantragen beachten Sie bitte, dass die ,Allgemeinen Daten® sowie die
-Erklarung Antragsteller* pro Mieter/Eigentimer auszufillen und zu unterfertigen sind. Die
Formularanhange ,Technische Details®, ,Gebaudedaten® und die ,Mieter/Eigentimerliste® sind nur
einmal pro Gebaude beizulegen.

Welche Unterlagen sind bei der Antragstellung erforderlich?

Die nachfolgende Checkliste gibt Ihnen einen Uberblick tber die fiir die Antragstellung notwendigen
Unterlagen.

Checkliste

Ausgeflllter Antrag inkl. den Datenblattern , Technische Details
Energieausweis” und ,Gebaudedaten” sowie im Falle des
mehrgeschofRigen Wohnbaus inkl. der ,Mieter-/Eigentiimerliste®

Grundbuchsauszug (wenn vorhanden)

Amtlicher Lichtbildausweis des Antragstellers (entfallt, wenn die
Identitat durch die Bank geprift wird)

Kostenvoranschlage fir die beantragte(n) Manahme(n)

Sanierungsvereinbarung beim mehrgescholRigen Mietwohnbau

Bestatigung des Bundesdenkmalamtes bei denkmalgeschutzten
Gebauden (Formblatt ,Denkmalschutz Sanierungsscheck 2012%)

Gibt es weitere Forderungsmadglichkeiten?

Die Kombination des Sanierungsschecks 2012 mit eventuellen Landesférderungen ist moglich. Nahere
Informationen erhalten Sie bei den zustandigen Landesforderungsstellen. Fir die beantragten MaRnahmen
kann kein weiterer Foérderungsantrag nach einem Bundesférderungsprogramm gestellt werden.
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Antragstellung

Formblatter zur Antragstellung sind bei allen Bankfilialen und Bausparkassen erhaltlich bzw. stehen auf der
Website der Kommunalkredit Public Consulting unter www.sanierungsscheck2012.at zum Download bereit.
Die Antragstellung erfolgt tber die nachstehenden Bausparkassen.

Allgemeine Bausparkasse reg.Gen.m.b.H.
Liechtensteinstrale 111 - 115

BOUS,OO/’Q/’) 1091 Wien

Tel: 01 31 380 - 453
sanierung@abv.at
www.abv.at

mw I

Bausparkasse der dsterreichischen Sparkassen AG

Kennwort ,Sanierungsscheck”

é BAUSPARKASSE Beatrixgasse 27, 1031 Wien

Tel: 050 100 — 29 800
sanierungsscheck@sbausparkasse.co.at
www.sbausparkasse.at

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.

Raiffeisen Wiedner Hauptstralle 94
x Wohn 1050 Wien
Bausparen Tel: 01 546 46 — 53

sanierungsscheck@raibau.at
www.bausparen.at

Bausparkasse Wustenrot AG

Alpenstralle 70
Tel: 0570 70 — 126

sanierungsscheck@wuestenrot.at
www.wuestenrot.at

Kontakt

Die weitere Projektprifung, das Genehmigungsverfahren sowie die Endabrechnung und Auszahlung der
Forderung wird von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH durchgefihrt. Die Mitarbeiter/innen der KPC
stehen lhnen beratend zur Seite und informieren Sie gerne:

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
Turkenstrale 9 | 1092 Wien

Serviceteam Sanierungsscheck fur Private 2012
Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-264| Fax: - 99 264
E-Mail: sanierung@kommunalkredit.at

LoJEENT

www.sanierungsscheck2012.at | www.umweltfoerderung.at KOMMLINAL LS
KREDIT CONSULTING
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	Die endgültige Förderungssumme wird nach Umsetzung der Maßnahmen und Vorlage der Endabrechnungsunterlagen ermittelt und ausbezahlt.

